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strukturellenGrundlagenfür die Nutzung der EU-Gelderzu schaffen.Diesenwichtigen Aspekt werden
dieAusführungenzumSaar-Lor-Lux-Raumnäherbeleuchten.

2.3 Formen der kommunalen grenzüberschreitenden Kooperation in Europa

2.3.1 Europaweit tätigeOrganisationenund Institutionen

Wie andere Interessengruppenauch, so haben die kommunalenGebietskörperschaftenebenfalls
Lobbyverbändeauf europäischerEbenegebildet,die durch konzertierteAktionen, Stellungnahmenund
politische Interventionendie Belangeder kommunalenEbeneim europäischenRahmenvertreten. Als
wichtigsteEinrichtungensindhier zu nennenderRat der Gemeindenund RegionenEuropas (RGRE),
derKongreß der GemeindenundRegionenEuropas (KGRE) sowiedieArbeitsgemeinschaftEuropäi¬
scherGrenzregionen(AGEG).

2.3.1.1 Der Rat derGemeindenundRegionenEuropas(RGRE)

Der Rat der Gemeindenund RegionenEuropas hat seinenUrsprung im 1951in Genf gegründeten
Rat der GemeindenEuropas(RGE), der 1984um die regionaleEbenezum RGRE erweitert wurde. Er
zählt heute über 100.000 Gebietskörperschaftenaus 25 europäischenLändern zu seinenMitgliedern
und kooperiert mit 38 nationalenInteressenverbänden.Er stellt somit die größte europäischeVereini¬
gung lokaler und regionaler Gebietskörperschaftendar. Er sieht seineHauptaufgabeim Bereich von
Serviceleistungenfür seineMitglieder, zu deneninsbesonderefolgendeAktivitäten zählen:

• dieVertretungregionalerundkommunalerInteressensowiedieVerteidigungder kommunalenAuto¬
nomierechteauf europäischerEbene;

• die AnregungeuropäischerProgramme(EU) zur Förderungderinterregionalengrenzüberschreiten¬
denZusammenarbeit;

• dieEinsetzungvon Arbeitsgruppenunddie Vorbereitungvon Konferenzenfür die inhaltliche Aus¬
einandersetzungderGebietskörperschaftenmit Themenwie Umweltschutz,Verkehr,Arbeitsmarkt
u.ä. (METNTZ1995:16).

Zu denpopulärstenAktivitäten desRGRE zählt zweifelsohnedie Initiierung von mittlerweile 6.000
Städte-bzw. Gemeindepartnerschaftenin Europa, die im Rahmender vorliegendenArbeit nur einesehr
untergeordneteRolle spielen.Ihre Bedeutungfür den europäischenIntegrationsprozeß,den kulturellen
Austauschund den Abbau von Vorurteilen und Ressentimentssollte jedoch nicht verkannt werden.
(Gateau 1995:23)

Der RGRE hat, wie andereDachverbändeauch,mit der Heterogenitätvon Struktur und Interessen
seinerMitglieder zu kämpfen: „Angesichts der Unterschiedlichkeitder Organisationenund Interessen
scheintdieserVerbandaberweit wenigerSchlagkraftzuhabenalsklar definerteInteressenverbändewie
etwaderLandwirteverbandCOPA“ (TRÄNHARDT1993:72).Hinzu kommt, daßseinAktionsradiusweit
über das Territorium der EU hinausreicht,was Kompatibilitätsproblemein der inhaltlichen Auseinan¬
dersetzungzur Folgehabenkann.

2.3.1.2 Der KongreßderGemeindenundRegionenEuropas(KGRE)

Der KGRE ist dasVertretungsgremiumder kommunalenund regionalenGebietskörperschaftenauf
derEbenedesEuroparats.Er ging im Jahre1994ausder seit 1957bestehendenStändigenKonferenz
derGemeindenundRegionenEuropashervor.DieseUmbildungtrug denpolitischenVeränderungenin
OsteuropaRechnungund dienteder Unterstützungder neuenMitgliedstaatendesEuroparatesbei der
Einführung der kommunalenund regionalenSelbstverwaltung.Heute vertreten seine 286 gewählten
Mitglieder die Interessenvon über 200.000Gemeindenund Regionender 40 MitgliedstaatendesEuro¬


